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Der Kampf
ums Tanzbein

Die lieben Thurgauer sind bekanntlich

ein nüchternes Volk. Diesem
löblichen Grundzug entspricht auch ihr
Wirtschatts- und Tanzgesetz. Wenigen
Nicht-Thurgauern ist bekannt, dah im

Thurgau öffentliche Tanzbelustigungen,
zu denen jedermann Zutritt hat, allgemein

verboten sind. Eine Ausnahme
wird nur an den allgemeinen Freinächten

gemacht. An solchen darf jedermann

tanzen. Die Freinächte sind aber
selten. Der Kanton hat nur eine
(Fastnachtssonntag); die Gemeinden dürfen
deren höchstens sechs im Jahre haben.
Die meisten Gemeinden begnügen sich

mit weniger als sechs.
Selbst zu Silvester, da die ganze

Welt das Tanzbein schwingt, bleibt der
Thurgauer standhaft. Zwar gilt der
Silvester als allgemeine Freinacht, aber

Ausnahme der Ausnahme öffentliche

Tanzbelustigungen sind in dieser
Nacht im Thurgau verboten. Es gibt hier
keinen Tanz ins neue Jahr.

Außer den allgemeinen Freinächten
darf nur getanzt werden: a) bei
Hochzeiten; b) auf Vereinsausflügen, sofern
sich nur die Vereinsmitglieder beteiligen;

c) in Kurhäusern, sofern sich nur
die Kurgäste beteiligen; d) in
Tanzkursen.

Wer also Freude am Tanzen hat, muß
im Thurgau darben. Es gibt aber dort
ebenso viele Tanzlustige wie anderswo.

Nun hat eine pfiffige Wirtin den Ausweg

gefunden. Bei ihr ist jeden Sonntag

Tanz. Jeder und jede können nach
Herzenslust tanzen. Wie hat sie das nur
fertig gebracht? Sehr einfach!

Auf Vereinsausflügen ist das Tanzen
für Vereinsmitglieder gestattet. So steht
es im Gesetz. Daß der Gang zu dieser
Wirtschaft ein Ausflug ist, kann
niemand bestreiten, denn sie liegt wirklich
prächtig. Also braucht es zum Vereinsausflug

nur noch den Verein. Der ist
rasch gegründet. Wer tanzen will, hat
sich auf einem Unterschriftenbogen ein-
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zutragen. Durch seine Unterschrift ist er
Mitglied des Vereins geworden und als

solches tanzberechtigt. Der Eintritt in

den Verein wird einem leicht gemacht,
indem man durch die Mitgliedschaft
keine Pflichten auf sich nimmt, sondern
nur ein Rechf erhält, nämlich das Recht

zum Tanzen.
Kein Wunder, daß dieser Verein sich

eines ständigen Mitgliederzuwachses
erfreut. Er soll schon über 1000
Mitglieder zählen. Seine Statuten enthalten
1 1 Artikel und hassen keinen Zweifel
darüber aufkommen, daß es sich um
einen richtigen Verein handelt. Er nennt
sich «Paradiesverein». Das nicht nur
deshalb, weil er den Mitgliedern einen
paradiesischen Zustand vermittelt, nämlich

den der ungestraften
Gesetzesumgehung, sondern auch deshalb, weil

er seinen Sitz in «Paradies» hat. Dieser
Ort ist ebenso nahe an der thurgauischen

Grenze gelegen wie der Zweck
des Vereins an der Grenze des
Gesetzmäßigen liegt. Es sollen vor allem die
Schaffhauser sein, welche dem Verein
beitreten, denn der verbotene Tanz
beim Nachbar hat mehr Reiz, als der
erlaubte zu Hause. Sch-
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